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1. Allgemeines

1.1 Zur Erledigung spezieller Aufgaben in Angelegenheiten der Ortsbürgergemeinde und in Angelegenheiten der Waldungen wählt der Gemeinderat aus der Mitte der Ortsbürger auf die ordentliche Amtsdauer von 4 Jahren eine Forst- und Ortsbürgerkommission von 3 bis 5 Mitgliedern sowie eines Mitglieds des Gemeinderates. Für forstliche Belange nimmt zusätzlich der Forstverwalter Einsitz als vollwertiges Mitglied.

1.2 Die Forst- und Ortsbürgerkommission ist ein gestützt auf § 11 Absatz 2 Ziffer d) Gesetz über die Ortsbürgergemeinden und auf § 27 Waldgesetz des Kantons Aargau vom Gemeinderat eingesetztes Organ.

1.3 Die Verwaltung und Bewirtschaftung des Ortsbürgergutes und der Waldungen steht unter der Aufsicht des Gemeinderates.

2. Organisation

2.1 Die Forst- und Ortsbürgerkommission bestimmt einen Präsidenten sowie einen Aktuar und organisiert sich selbst.

2.2 Die Entschädigung der Kommission richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Personalreglementes der Gemeinde Schneisingen, bzw. nach den vom Gemeinderat festgelegten Ansätzen für die Mitarbeit in gemeinderätlichen Kommissionen.

2.3 Die Ausgabenkompetenz der Forst- und Ortsbürgerkommission beträgt Fr. 2‘000.-- pro Jahr im Rahmen des Budgets.

2.4 Die Verhandlungen der Forst- und Ortsbürgerkommission werden durch den Aktuar protokolliert. Nach der Unterzeichnung durch Präsident und Aktuar wird das Protokoll mit den Anträgen dem Gemeinderat vorgelegt, damit er die nötigen Beschlüsse fassen kann.

3. Aufgaben

Die Forst- und Ortsbürgerkommission hat folgende Aufgaben:

3.1 Beratung des Gemeinderates in allen Angelegenheiten der Verwaltung des Waldes, der Forstwirtschaft und des Forstbetriebes im Rahmen der Waldgesetzgebung, des Beförsterungsvertrages Schneisingen / Siglistorf / Mellikon / Bad Zurzach / Ehrendingen und des Betriebskonzepts.

3.2 Überwachung und Kontrolle der Arbeiten des Försters sowie der forstlichen Funktionäre im Rahmen der Waldgesetzgebung, des Beförsterungsvertrages Schneisingen / Siglistorf / Mellikon / Bad Zurzach / Ehrendingen und des Betriebskonzepts.

3.3 Aufsicht über den Wald, die Forsthäuser und die übrigen Gebäude der Ortsbürgergemeinde.

3.4 Beratung des Gemeinderates zu den den Ortsbürgergemeinden gemäss § 2 des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden zugewiesenen Aufgaben der Erhaltung und der guten Verwaltung des Vermögens.

3.5 Antragstellung für die Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken der Ortsbürgergemeinde an den Gemeinderat.

3.6 Antragstellung für die Unterhaltsarbeiten an den Gebäulichkeiten der Ortsbürgergemeinde.

3.7 Erstellen des Entwurfs des Voranschlages der Ortsbürgergemeinde in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung zuhanden Gemeinderat und Finanzkommission.

3.8 Antragstellen über die Genehmigung der Verwaltungsrechnung der Ortsbürgergemeinde.

3.9 Antragstellen zu Geschäften der Ortsbürgergemeinde, welche in die Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben des Gemeinderates fallen (§ 10 Gesetz über die Ortsbürgergemeinden).

3.10 Behandlung weiterer Geschäfte, die durch den Gemeinderat der Ortsbürgergemeinde übertragen werden.

3.11 Erarbeitung eines Jahresberichts zhd. des Gemeinderates.

4. Rechte

4.1 Die Kommission berät frei und in eigener Verantwortung gegenüber der Sache.

4.2 Sie entscheidet über alle Termine für die in ihren Bereich fallende Sitzungen, Augenscheine, etc. (ausgenommen in dringenden Fällen oder Notfällen).

4.3 Kommissionsspezifische Auskünfte und Beratungen dürfen direkt eingeholt werden.

4.4 Die Kommission hat ein generelles Antragsrecht zhd. des Gemeinderates im Rahmen ihrer Aufgaben (darunter fällt auch z.B. die Antragstellung über Aufnahmen von Gemeindebürgern ins Ortsbürgerrecht).

5. Information

5.1 Die Information der Bevölkerung erfolgt grundsätzlich durch den Gemeinderat.

6. Inkrafttreten

6.1 Der Gemeinderat hat dieses Pflichtenheft für die Forst- und Ortsbürgerkommission anlässlich seiner Sitzung vom 03. März 2008 beschlossen. Es tritt am 01. April 2008 in Kraft.

Schneisingen, 03. März 2008
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